
Kantone frei, eine Unterstellung unter das Beschaffungsrecht festzulegen 

Art. 10 Ausnahmen Abs. 1 lit. e 

Dieser Ausnahmetatbestand entspricht dem heutigen Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a IVöB. 

Beide Räte des eidgenössischen Parlaments haben sich bei der Beratung dieser Bestimmung 

im BöB einlässlich mit der Frage beschäftigt, ob eine Ausschreibungspflicht auch für Aufträge 

an Organisationen der Arbeitsintegration gelten soll oder nicht. Die Organisationen selbst 

sowie der Nationalrat haben sich für eine Befreiung von der Unterstellung ausgesprochen, 

mit der Begründung, es handle sich gleich wie bei den Wohltätigkeitsorganisationen um 

Einrichtungen gemeinnütziger Art, die ohne Profit arbeiten und eine Dienstleistung für den 

sozialen Frieden erbringen würden. Demgegenüber wollte der Ständerat solchen Aufträgen 

an Organisationen in Beachtung der vorherrschenden kantonalen Lösungen keine Ausnahme 

zugestehen. Schliesslich hat bei der Differenzbereinigung die Meinung des Nationalrates 

obsiegt. Zu bedenken ist aber einerseits, dass es 

sich bei solchen Organisationen nicht nur um wohltätige Institutionen handelt, sondern auch 

gewinnstrebende Dienstleister im Markt auftreten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein 

Wettbewerb über den Preis nicht möglich ist, weil gewisse Leistungen aufgrund von 

vorgeschriebenen Tarifen entschädigt werden. Im Übrigen sind vor allem die Kantone für 

den Vollzug arbeitsmarktlicher Massnahmen (AMM) zuständig. Der Entscheid des 

Parlaments bleibt nicht ohne Folgen für die Kantone, da es sich um einen politisch 

kontroversen Bereich handelt. Die Kantone haben eine unterschiedliche Praxis bei den 

AMM. 

So schreiben bisher die Westschweizer Kantone solche Massnahmen grundsätzlich nicht aus, 

während mehrere Deutschschweizer Kantone eine Ausschreibungspflicht kennen. Der 

Bundesrat, der Ständerat und die Kantone hatten sich deshalb dafür ausgesprochen, diese 

Frage nicht im BöB, sondern in der Spezialgesetzgebung des Bundes (z.B. im 

Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG32, Invalidenversicherungsgesetz IVG33 und 

Asylgesetz AsylG34) in der Form einer "Kann-Bestimmung" zu regeln, um damit der 

geltenden unterschiedlichen Praxis der Kantone Rechnung tragen zu können. Damit hätten 

Rechtsunsicherheiten und unnötige Interpretationen vermieden werden können. Diesem 

Vorschlag ist das Parlament bei der Schlussbereinigung jedoch nicht gefolgt. 

Das Ergebnis der Umfrage vom Sommer 2019 bei den Kantonen hat gezeigt, dass es sehr 

schwierig ist, hier eine einheitliche Lösung zu finden. Die einzelnen Kantone bestehen auf 

ihre unterschiedlich gelebte Praxis und wollen diese beibehalten. Das politische 

Steuerungsgremium hat deshalb vorgeschlagen, dass diese Ausnahme (gleich wie der Bund) 

in der IVöB aufgenommen werden soll, die Kantone aber bei dieser Bestimmung die 

Möglichkeit haben sollen, im Rahmen kantonaler Ausführungsbestimmungen eine 

Unterstellung unter das Beschaffungsrecht festzulegen (vgl. dazu Art. 63 Abs. 4). Das InöB 

hat diesem Vorschlag zugestimmt, so dass die Kantone die freie Wahl haben.  

 

 

 



Art. 63 Beitritt, Austritt, Änderung und Aufhebung  

Kommentar zu Abs. 4 

In der Umfrage vom Sommer 2019 forderten einzelne Kantone die Einführung einer 

Bestimmung, die den Kantonen ausdrücklich eine Restzuständigkeit gewährt, um 

Ausführungsbestimmungen zur IVöB erlassen zu können. Einerseits wurde mit der Revision 

der IVöB auch die Harmonisierung der Kantone angestrebt, um damit auf die Formulierung 

von Ausführungsbestimmungen möglichst verzichten zu können. Andererseits sieht die 

Bundesverfassung in Art. 46 vor, dass der Bund den Kantonen möglichst grosse 

Gestaltungsfreiheit belässt und kantonalen Besonderheiten Rechnung trägt. Ebenso sieht 

das BöB in Artikel 60 vor, dass der Bundesrat Ausführungsbestimmungen erlassen darf. 

Diese beiden Argumente sollten auch auf der interkantonalen Ebene berücksichtigt werden. 

Überdies kann dadurch der Gesetzgebungsprozess in den Kantonen erleichtert werden, 

da einzelne Begehren, welche auch im Bundesparlament vertreten wurden und in der 

IVöB nicht abgebildet werden, aufgefangen werden können. 

Aufgrund der Rückmeldungen der Kantone in der Umfrage vom Sommer 2019 wurde 

deutlich, dass sich dieses Bedürfnis insbesondere auf die Art. 10, 12 und 26 bezieht. Das 

politische Steuerungsgremium hat deshalb vorgeschlagen, den Antrag aufzunehmen und in 

der IVöB einen Art. 63 Abs. 4 in diesem Sinne zu integrieren. 

 

Auszüge zu Art. 10 Abs. 1 lit. e und 63 Abs. 4 aus der IVÖB-Botschaft an die Kantone (S. 38 f.) 

 


